
Anlage 2 

 

 

Ökologische Erfordernisse für einen günstigen Erhaltungszustand der natürlichen Lebensraumtypen nach  

Anhang I und von Tier- und Pflanzenarten nach Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG 

 

 

Die Anlage 2 beschreibt die auf einen günstigen Erhaltungszustand (§ 7 Absatz 1 Nummer 10 des Bundesnaturschutz-

gesetzes) bezogenen, ökologischen Erfordernisse für den Lebensraumtyp „Natürliche eutrophe Seen mit einer Vege- 

tation des Magnopotamions oder Hydrocharitions“ und für die Arten „Kammmolch“ und „Rotbauchunke“. 

 

 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions 

 

Natürliche oder naturnahe, eutrophe (mäßig nährstoffreiche bis nährstoffreiche), unbelastete, dauerhaft Wasser  

führende Standgewässer mit typischer Wasserpflanzenvegetation und typischer Verlandungsvegetation (Röhrichte, 

Riede, Staudenfluren, Gebüsche, Erlenwälder); anorganischer Grund (Sand) und/oder organische Mudden (in jungen 

künstlichen Gewässern mitunter noch fehlend) bei fehlenden oder geringfügigen Faulschlammablagerungen  

(Sapropel); mittlere sommerliche Sichttiefen zwischen 1 und 3 Metern; naturnahe, nicht verbaute Uferzonen. 

 

 

Lurche und Kriechtiere (Amphibia, Reptilia) 

 

Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

Sommerlebensraum (Laichgewässer und unmittelbare Umgebung): 

Sonnenexponierte, vegetationsreiche stehende eutrophe und fischfreie Flachgewässer jeglicher Art, vor allem Klein- 

gewässer in Offenlandschaften und Wäldern mit reich strukturierter Ufer- und Verlandungsvegetation, Weiher, 

Feldsölle, Teiche, Kleinseen; strukturbildende Wasservegetation zum Ablaichen und als Larvenlebensraum (Schutz 

vor Prädatoren), besonders aus Wasserhahnenfuß (Ranunculus aquatilis), Wasserkresse (Rorippa amphibia), Flutendem 

Schwaden (Glyceria fluitans) und Ästigem Igelkolben (Sparganium erectum). 

 

Überwinterungsplätze: 

Wälder und Gehölze mit Totholzstrukturen (Stämme, Baumstubben und Ähnliches) sowie Laub-, Reisig- und  

Lesesteinhaufen, auch Erdhöhlen im Uferbereich und im weiteren Umfeld der Laichgewässer, in Siedlungslagen auch 

künstliche Hohlräume (Kabelschächte und Ähnliches). 

 

 

Rotbauchunke (Bombina bombina) 

 

Sommerlebensraum: 

Verbundene Gewässersysteme und deren Uferzonen; sonnenexponierte, vegetationsreiche stehende eutrophe und fisch-

freie oder fischarme Flachgewässer jeglicher Art, vor allem Kleingewässer in Offenlandschaften und Waldlagen mit 

im Frühjahr breiten Überschwemmungsbereichen sowie reich strukturierter Ufer- und Verlandungsvegetation, Weiher, 

Feldsölle, Teiche, See-Verlandungsmoore (Steifseggenriede), Temporärgewässer auf Äckern, Grünland; struktur- 

bildende Wasservegetation zum Ablaichen und als Larvenlebensraum (Schutz vor Prädatoren), besonders aus Wasser-

hahnenfuß (Ranunculus aquatilis), Wasserkresse (Rorippa amphibia), Flutendem Schwaden (Glyceria fluitans) und 

Ästigem Igelkolben (Sparganium erectum). 

 

Überwinterungsplätze: 

Wälder und Gehölze mit Totholzstrukturen (Stämme, Baumstubben und Ähnliches) sowie Laub-, Reisig- und  

Lesesteinhaufen im Uferbereich und im weiteren Umfeld der Wohngewässer, in Siedlungslagen auch künstliche Hohl-

räume (Kabelschächte und Ähnliches), Feldsölle. 
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